
Stadt Ilsenburg (Harz)                                                                22.11.2017 
Der Stadtrat 
    

Beschluss Nr.: 6.335/2017/2 öffentlich 

 
Gegenstand des Beschlusses: 

 
Änderungsantrag der Fraktion CDU/FW zur 4. 
Änderung der Satzung zur Erhebung einer 
Kurtaxe in der Stadt Ilsenburg (Harz) 
 

 
Berichterstatter: 
 

 
Herr Berke, Fraktionsvorsitzender 
 

 
Gesetzliche Grundlagen:  

  
§ 45(2) Nr. 1 KVG LSA in der jeweils gültigen 
Fassung 
 

 
Begründung: 

 
Die touristische Infrastruktur befindet sich in einem 
guten und gepflegten Zustand. Die Attraktivität der 
Stadt und ihrer Ortsteile muss jedoch täglich aufs 
Neue erhalten werden. Verstärkt auftretende 
Wetterkapriolen mit ihrem Schadenspotential auf der 
einen Seite, Ersatzinvestitionen und 
Angebotsverbesserungen auf der anderen Seite 
kosten jedoch zusätzliche Mittel. Aus dem 
städtischen Haushalt kann dieser Finanzbedarf nicht 
aufgebracht werden. Unabhängig von der Steigerung 
des HATIX-Anteils ist es deshalb notwendig, 
zusätzliche Mittel für die touristische Infrastruktur der 
Stadt zu erwirtschaften, welche auch effektiv dem 
städtischen Haushalt zufließen.  
 
Der Stadtrat möge deshalb den Änderungsantrag 
beschließen. 
 

 
Beschlussfassung: 
 

 
Es wird beantragt, den Änderungsantrag des 
Finanzausschusses zur 4. Änderung der Satzung 
zur Erhebung einer Kurtaxe in der Stadt 
Ilsenburg (Harz) wie folgt zu ändern und zu 
beschließen: 
 

1. Satz 2 des Beschlussvorschlages soll 
lauten: „Die Kurtaxe beträgt täglich pro 
Person 2,09 incl. der gesetzlichen 
Mehrwertsteuer zuzüglich 0,41 € je 
kurtaxpflichtiger Übernachtung für das 
Harzer Urlaubsticket (HATIX).“ 

2. Satz 4 enthält die Änderung (2,09 €) statt 
(1,79 €). 

3. Satz 5 entfällt. Dafür wird ein neuer Satz 5 
eingefügt: „Dies erfolgt solange, bis ein 
Kurtaxbetrag von 2,00 € erreicht ist.“ 



 

 
Abstimmungsergebnis: 
 

 
20 Anzahl der Mitglieder des Stadtrates 
19 davon anwesend 
12 Ja-Stimmen 
  6 Nein-Stimmen 
  1 Enthaltung 
  - Mitglied des Stadtrates waren aufgrund des § 

33 des Kommunalverfassungsgesetzes (KVG-
LSA) gehindert an der Beratung und 
Entscheidung mitzuwirken 

 
 
 
 
 
 
  

  

  

 
 
 
Loeffke 
Bürgermeister 
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